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I. Begründung 

1. Grundlagen der 46. Flächennutzungsplanänderung 

1.1 Rechtsgrundlagen der 46. Flächennutzungsplanänderung 

a) Baugesetzbuch - BauGB 
b) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung) - BauNVO 
c) Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhaltes (Planzeichenverordnung) - PlanZV 
d) Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG 
e) Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen – GO NRW  
f) Bauordnung Nordrhein-Westfalen – BauO NRW  
g) Raumordnungsgesetz – ROG 

jeweils in der zurzeit geltenden Fassung. 

1.2 Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am ……… die Aufstellung 
der 46. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

1.3 Anpassung an die Ziele der Raumordnung  
(§ 1 Abs. 4 BauGB) 

Das Plangebiet wird im Regionalplan Münsterland als Allgemeiner Freiraum- und 
Agrarbereich dargestellt. Das Gebiet dient der Freiraumfunktion zum Schutz der 
Landschaft und landschaftsorientierter Erholung. 

2. Aussagen des Regionalplanes Münsterland 

Der Regionalplan Münsterland legt für den Geltungsbereich der 46. FNP-
Änderung einen „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich“ (AFAB) überlagernd 
mit einem „Bereich zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erho-
lung“ (BSLE) fest.  

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan wird der Bereich noch als Gewerbliche 
Baufläche (G) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO dargestellt. An diesem Außenbe-
reichsstandort befand sich in der Vergangenheit ein Gewerbebetrieb. Nachdem 
die Gebäude abgebrannt sind und bereits 2006 das Gelände vollständig geräumt 
wurde, fand bisher eine Anpassung des Flächennutzungsplanes an die Ziele der 
Raumordnung zur Festlegung einer Freiraumnutzung nicht statt.  

Daher ist die Fläche des Änderungsbereiches nicht als gewerbliche Baufläche 
einzustufen, sondern müsste mit einer Freiraumnutzung (z. B. landwirtschaftliche 
Fläche) dargestellt werden. 

Jedoch ermöglich der LEP NRW mit dem Grundsatz 6.1-8 eine Wiedernutzung 
von Brachflächen für Nutzungen unter Berücksichtigung der umgebenden Raum-
nutzungen und -funktionen. 

Die nun angestrebte (Wieder)Nutzung der Fläche als Parkplatz für Klinikgäste 
und -mitarbeiter widerspricht dann nicht den Zielen der Raumordnung, wenn er-
kennbar ist, dass diese Nutzung einem gesamtstädtischen Konzept folgt. Auch ist 
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nachzuweisen, dass das Ziel 1.1 des Regionalplanes Münsterland beachtet wur-
de, welches besagt, dass eine Innenentwicklung vorrangig zu betrieben ist. 

Mit den Planungen für den Hotelneubau „Burggraf“ wird der im Parkplatzkonzept 
der Stadt Tecklenburg als Parkplatz P3 „Burgberg“ bezeichnete Parkplatz als öf-
fentlicher Stellplatz entfallen. Diese Fläche wird dem neuen Hotel zuzuordnen 
sein. Durch die entfallenden öffentlichen Stellplätze „Burgberg“ sind die zurzeit 
von den Klinikmitarbeitern und -gästen genutzten Parkplätze am Bahnhof als 
Kompensation für die wegfallenden Stellplätze anzusehen und stehen somit nicht 
mehr in dem gleichen Maße der Klinikmitarbeitern und -gästen zur Verfügung. 

Beide Nutzungen (Klinik und Hotel Burggraf) stellen für die weitere (wirtschaftli-
che und städtebauliche) Entwicklung der Stadt eminent wichtige Bausteine dar. 
Mit dem Schwerpunkt Tourismus und Erholung reagiert Tecklenburg damit auf 
die Abwesenheit großer Gewerbegebiete und -betriebe. Daher gilt es, die aus 
diesen Nutzungen sich ergebenden Folgeerscheinungen (hier: Bedarf an PKW-
Stellplätzen) gerecht zu werden. 

Aufgrund der besonderen topografischen Lage Tecklenburgs stehen keine alter-
nativen stadtnahen Stellplatzflächen in diesem Umfange zur Verfügung. Daher ist 
der Inanspruchnahme einer vormals bereits gewerblich genutzten Fläche, die als 
relativ stadtnah zu bezeichnen ist, der Vorzug vor der Nutzung von bisher rein 
landwirtschaftlich genutzten Freiflächen zu geben. 

3. Planungsanlass, -ziele 

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung wurde bis vor 
ca. 10 Jahren gewerblich genutzt. Nach einem Brand auf dem Areal wurden die 
Gebäude nicht wiedererrichtet. Im Geltungsbereich sind mittlerweile keine Be-
standsgebäude mehr vorhanden. Die frühere Nutzung des Grundstücks lässt 
mittlerweile keine Prägungen des Planungsgebiets als Bauland erkennen. Sämt-
liche bauliche Anlagen wurden im Jahr 2006 zurückgebaut. 

Die nahegelegene Klinik Tecklenburger Land als ein für Tecklenburg eminent 
wichtiger Arbeitgeber (mit 157 Mitarbeitern und 142 Betten einer der größten Ar-
beitgeber im Stadtgebiet) verfügt aufgrund seiner Lage im Ortsgebiet (Hanglage) 
nicht über eine ausreichende Anzahl an Stellplatzflächen für Gäste und Mitarbei-
ter der Klinik. Daher wird die direkt an den Geltungsbereich angrenzende Bahn-
hofsstraße zurzeit oftmals von „Wildparkern“ genutzt. Dies führt zu unbefriedi-
genden bis teilweise auch den Verkehr behindernden Situationen.  

Bisher nutzten die Gäste und Mitarbeiter das ehemalige Bahnhofsgelände als 
Parkfläche, die mittlerweile von einem Privaten entsprechend bewirtschaftet wird 
und somit für Mitarbeiter und Gäste der Klinik auch keine dauerhaft befriedigende 
Lösung darstellt. Hinzu kommt, dass diese Stellplätze am Bahnhof für den Weg-
fall des Parkplatzes „Burgberg“ benötigt werden. 

Die Entwicklung des seit der Jahrtausendwende stillliegenden Hotels hat für die 
touristische und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt – ebenso wie die Klinik – 
einen sehr hohen Stellenwert. Bei dem in Aufstellung befindlichen Flächennut-
zungsplan wurden spezifische Schwerpunktbildungen für die vier Ortsteile identi-
fiziert. So soll für den Ort Tecklenburg die Entwicklungsperspektiven auf Touris-
mus und Kultur gelegt werden. Insofern sind beide Projekte für die Entwicklung 
des Ortes von hoher Wichtigkeit. 
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Für die Realisierung des Neubauprojektes „Hotel Burggraf“ wird der öffentliche 
Parkplatz „Burgberg“ benötigt, der im Parkleitsystem als P3 gekennzeichnet ist 
und über 53 reine PKW-Stellplätze verfügt. Daher ist die Stadt Tecklenburg auf 
einen Ersatz von öffentlichen Parkflächen angewiesen. Die ohnehin angespannte 
Parkplatzversorgung in Tecklenburg wird dadurch noch verschärft. Weitere Stell-
platzmöglichkeiten müssen daher identifiziert und in das Parkkonzept der Stadt 
eingebunden werden. 

Dies hat zur Folge, dass die Flächen für die Mitarbeiter und Gäste der Klinik nicht 
mehr im benötigten Umfang zur Verfügung stehen. Daher sollen auf der jetzigen, 
klinikeigenen Brachfläche nordwestlich des Bahnhofes die Voraussetzungen zur 
Herstellung eines klinikeigenen Parkplatzes mit ca. 90 Stellplätzen geschaffen 
werden. 

Die Parkflächen auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände sind durch den Wegfall 
des Parkplatzes „Burgberg“ für die Stadt Tecklenburg von zentraler Bedeutung. 
Die Stadt plant, gerade bei touristischen Großveranstaltungen diesen Parkplatz 
mit zu nutzen und einen Shuttle-Service für die Besucher Tecklenburgs anzubie-
ten. 

4. Inhalt der Flächennutzungsplanänderung 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine Erweiterung des Stell-
platzangebots der Klinik Tecklenburger Land. Hierfür ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes erforder-
lich. 

4.1 Art der Nutzung 

Der Geltungsbereich wird als Straßenverkehrsfläche mit der Zweckbestimmung: 
Parkfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB dargestellt. Die Randnutzung wird im 
Sinne einer landschaftlichen Einbindung allseitig als Grünfläche ausgewiesen.  

5. Verwirklichung der 46. Flächennutzungsplanänderung 

5.1 Soziale Maßnahmen 

Soziale Maßnahmen werden bei der Durchführung der Flächennutzungs-
planänderung nicht erforderlich. 

5.2 Altlasten 

Im Geltungsbereich sind keine Altlasten bekannt. Der Gefahrenverdacht kann 
daher vorbehaltlich der ordnungsbehördlichen Einschätzung als ausgeräumt gel-
ten. 
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II. Umweltbericht 

Entsprechend § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB wird für die Belange des Umweltschut-
zes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, 
in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in ei-
nem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Im Rahmen des vorlie-
genden Umweltberichtes erfolgen eine Beschreibung und Bewertung der Schutz-
güter Mensch, Boden, Wasser, Pflanze, Tier, Klima/Luft, Landschaftsbild, Fläche 
und Kultur-/Sachgüter und eine Prognose möglicher Auswirkungen der 46. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes (FNP) auf die jeweiligen Schutzgüter. 

1. Beschreibung des Planvorhabens 

1.1 Ziele und Inhalt der Flächennutzungsplanänderung 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Nachnutzung eines ehemaligen, 2006 nach ei-
nem Brandereignis aufgegebenen Gewerbestandortes durch die Anlage einer 
PKW-Stellplatzanlage. Die nahegelegene Klinik Tecklenburger Land ist bestrebt, 
dem bestehenden Parkplatzmangel und den damit verbundenen verkehrlichen 
Missständen auf der von „Wildparkern“ genutzten Bahnhofstraße durch Anlage 
einer umfassenden Parkplatzfläche im Geltungsbereich der vorliegenden FNP-
Änderung zu begegnen. Im Parallelverfahren wird der Bebauungsplan Nr. 49 
aufgestellt. 

1.2 Angaben zum Standort 

Lage: Der Geltungsbereich befindet sich südwestlich der Ortslage Tecklenburg 
ca. 80 – 90 m nördlich der Bahnhofstraße. Entlang der südlichen Plangebiets-
grenze verläuft die Eisenbahnlinie der Tecklenburger Nordbahn. Die Zufahrt zum 
Plangebiet erfolgt aus östlicher Richtung über einen Abzweig der Bahnhofstraße. 

Aktuelle Nutzung: Der Geltungsbereich ist ein ehemaliger Gewerbestandort, der 
nach einem Brand im Jahr 2006 vollständig zurückgebaut wurde. Es handelt sich 
um eine weitgehend ebene Fläche innerhalb einer nach Norden ansteigenden 
Hanglage. Das Gelände wird im Süden durch die gehölzbegleitete Gleisanlage 
der Tecklenburger Nordbahn begrenzt. Die westliche und nördliche Plangebiets-
grenze stellt sich im Gelände als Böschungsbereiche dar, die von Brombeerbe-
wuchs dominiert werden. In der westlichen Böschung wachsen zudem vereinzelt 
ältere Laubgehölze. Die östliche Plangebietsgrenze ist Teil eines nach Osten hin 
ansteigenden Hangbereiches, der flächendeckend mit alten Laubbäumen be-
standen ist. Im Bereich des Hangfußes wächst ebenfalls die Brombeere.  

Der rückgebaute Gewerbestandort hat sich im Laufe der Jahre zu einer artenrei-
chen, grünlandartigen Brache entwickelt, die seit Sommer 2018 bereits zu größe-
ren Flächenanteilen einer provisorischen Nutzung als Parkplatz zugeführt wurde. 
Die genutzten Teilflächen wurde zur besseren Befahrbarkeit mit Holzhäcksel be-
deckt und mit Beleuchtung ausgestattet.  

An das Plangebiet schließen sich an: im Westen und Norden ein Mosaik aus ar-
tenreichem Grünland und alten Gehölzbeständen in Hanglage, im Osten ein line-
arer Gehölzstreifen aus vorwiegend alten, heimischen Laubbäumen und im Sü-
den ein ruderaler Gehölzbestand aus Birkenaufschlag und Brombeere, an den 
sich unmittelbar die Gleisanlage der Tecklenburger Nordbahn anschließt.  
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Abb.: aktuelle Nutzung im Plangebiet (Quelle Kartengrundlagen: https://www.wms.nrw.de/geobasis) 

1.3 Art und Umfang des Vorhabens, Bedarf an Grund und Boden 

Die FNP-Änderung sieht auf einer Fläche von etwa einem halben Hektar die 
Umwidmung eines Gewerbestandortes in eine Verkehrsfläche (Parkplatz) mit 
Einfassung durch Grünflächen vor.  

2. Ziele des Umweltschutzes laut der einschlägigen Fachgesetze und 
Fachpläne und ihre Berücksichtigung 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

Die im Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden umweltschutzfachlichen Ziele 
werden in den einschlägigen Fachgesetzen ausgeführt. Die Umweltschutzziele 
der nachfolgend gelisteten gesetzlichen Grundlagen sind bei der Flächennut-
zungsplanung und bei der Durchführung der Umweltprüfung grundsätzlich zu be-
rücksichtigen: 

Schutzgut Grundlage Schutzgut Grundlage 

Mensch 

BImSchG inkl. Verordnungen 
Pflanzen und 
Tiere 

BNatSchG  

TA Lärm BWaldG 

DIN 18005 BauGB 

TA Luft 

Luft und Klima 

BImSchG inkl. Verordnungen 
(Luft) 

BNatSchG TA Luft 

BauGB BNatSchG 

Boden 

BBodSchG BauGB 

BauGB 
Landschafts-
bild 

BNatSchG 

BNatSchG Kultur- und 
Sachgüter 

DSchG NRW 

Wasser 
WHG BNatSchG 

BNatSchG   
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Die Berücksichtigung der allgemeinen Schutzziele der o. g. gesetzlichen Grund-
lagen für die jeweiligen Schutzgüter der Umweltprüfung ist Bestandteil der vorlie-
genden Planung. Sie spiegelt sich in der Beurteilung möglicher Umweltauswir-
kungen und der daraus abzuleitenden Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung 
und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen der Schutzgüter wider. 

2.2 Fachpläne 

Der Regionalplan Münsterland (2018) verzeichnet das Plangebiet und seine Um-
gebung als Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich mit einer Schutzfunktion für 
Landschaft und landschaftsorientierte Erholung. 

Für das Plangebiet besteht derzeit kein gültiger Landschaftsplan. 

2.3 Schutzgebiete und Schutzfestsetzungen 

Für den Geltungsbereich der FNP-Änderung wie auch für angrenzende Flächen 
liegen keine Naturschutzgebiete, geschützten Landschaftsbestandteile, Natur-
denkmale, geschützten Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz/ 
§ 42 LNatSchG NRW und Wasserschutzgebiete vor. Der Geltungsbereich liegt 
innerhalb des Naturparks „TERRA.vita“.  

Unmittelbar südlich des Plangebietes liegt das Landschaftsschutzgebiet LSG-
3711-0007 „Huckberg, Teutoburger Wald bis Tecklenburg“. 

Ab einer Entfernung von 170 m südlich des Geltungsbereiches befindet das Na-
turschutzgebiet NSG ST-113 „Talaue Haus Marck“. Zwischen Plangebiet und Na-
turschutzgebiet verlaufen die Bahnlinie der Tecklenburger Nordbahn und die 
Landesstraße 597 Bahnhofstraße. Auswirkungen vom Plangebiet auf das 
Schutzgebiet sind aufgrund der räumlichen Situation nicht zu erwarten. 

Das nächstgelegene Schutzgebiet des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 befin-
den sich 1,4 km westlich des Plangebietes. Es handelt sich um das FFH-Gebiet 
DE-3712-302 „Sandsteinzug Teutoburger Wald“. Aufgrund der Entfernung zwi-
schen Planung und FFH-Gebiet ist nicht von einer Beeinträchtigung des Schutz-
gebietsnetzes Natura 2000 durch Umsetzung der Planung auszugehen. 

3. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbe-
reich des Vorhabens (Basisszenario) 

Entsprechend der Vorgaben der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c) Nr. 2 
BauGB enthält der Umweltbericht eine Beschreibung und Bewertung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen. Grundlage ist eine Bestandsaufnahme des derzeiti-
gen Umweltzustandes (Basisszenario). Die zu betrachtenden Schutzgüter der 
Umweltprüfung sind: Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Land-
schaft, biologische Vielfalt, Mensch/menschliche Gesundheit, Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen. Als weiteres 
Schutzgut zu berücksichtigen sind, auch bei den Wechselwirkungen, zudem die 
Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete gemäß BNatSchG.  

In diesem Kapitel erfolgt schutzgutbezogen eine Kurzbeschreibung und Bewer-
tung der Bestandssituation, um eine mögliche Empfindlichkeit der jeweiligen 
Schutzgüter gegenüber der Planung zu ermitteln. Die Bewertung erfolgt dreistufig 
nach einer geringen, allgemeinen oder besonderen Bedeutung des Plangebietes 
für das jeweilige Schutzgut. 
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3.1 Schutzgut Mensch 

Hinsichtlich der Bedeutung eines Planungsraumes für den Menschen und der 
Auswirkungen der Planung auf den Menschen und sein Wohlbefinden sind die 
Wohn-/Wohnumfeldfunktion (insbesondere die Aspekte gesundes Wohnen/Im-
missionsschutz) und die (Nah)Erholungsfunktion einschließlich bestehender Vor-
belastungen von Bedeutung. 

Das Plangebiet weist keine Bedeutung im Hinblick auf eine Freizeitnutzung oder 
eine Wohnnutzung auf. Der Parkplatz hat aufgrund seiner Nähe zur unmittelbar 
südlich der Bahnlinie gelegenen Siedlung eine Wohnumfeldfunktion. Die Bebau-
ung liegt an einem Stich der der Bahnofstraße ≥ 50 m entfernt vom geplanten 
Parkplatz. Wohnsiedlung und Plangebiet werden durch die Trasse der Bahn ge-
trennt. Es besteht keine unmittelbare Möglichkeit der Verbindung beider Bereiche 
– trotz räumlicher Nähe –, da es an dieser Stelle keine Querungsmöglichkeit der 
Bahntrasse gibt. 

3.2 Schutzgut Boden 

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand des Erfüllungsgrades der Lebens-
raumfunktion (Extremstandort/natürliche Bodenfruchtbarkeit), der Naturnähe, und 
der Archivfunktion/Seltenheit, aus dem sich im Falle einer besonders hohen Er-
füllung eine Schutzwürdigkeit ergibt. Sie erfolgt unter Verwendung des Nieder-
sächsischen Leitfadens zur Bodenfunktionsbewertung auf regionaler und kom-
munaler Ebene. Zu betrachten sind ferner ggf. vorhandene Schadstoffbelastun-
gen des Bodens. 

Die Bodenverhältnisse in und um die Ortslage Tecklenburg sind nahezu flächen-
deckend von Braunerden dominiert, die auch im Bereich des Plangebietes vor-
herrschen. Da es sich bei der beplanten Fläche allerdings um die Brache eines 
einen ehemaligen Gewerbestandortes handelt, sind keine natürlichen Bodenver-
hältnisse mehr anzutreffen. Vielmehr handelt es sich um anthropogen veränderte 
Bedingungen. Es besteht im Hinblick auf das Schutzgut Boden somit eine gerin-
ge Bedeutung.  

Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bestehen nach einer Altlastensanie-
rung der Gewerbebrache nicht. 

3.3 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser wird separat nach seinen Teilschutzgütern Oberflächen-
wasser (Beurteilungskriterien: Struktur und Lebensraumqualität) und Grundwas-
ser (Beurteilungskriterien: Grundwasserschutz-, -neubildungs- und -dargebots-
funktion) betrachtet.  

Das Plangebiet liegt nicht in oder an einem Trinkwasserschutz- oder -ge-
winnungsgebiet.  

Der Boden ist gemäß Angabe der BK50 grundwasserfrei. Der oberste relevante 
Grundwasserleiter wird in der Hydrogeologischen Karte 1 : 100.000 als Poren-
grundwasserleiter aus Lockergestein (Schmelzwassersand) angegeben. Das 
Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung1 ist laut digitaler hydrogeologi-

 
1 Das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung ist die geschätzte, geologisch be-
gründete Schutzwirkung der ungesättigten Zone gegenüber dem Eindringen von Schad-
stoffen bezogen auf den oberen zusammenhängenden Grundwasserleiter. 
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scher Karte 1 : 200.000 im Planungsraum und dessen Umgebung als günstig 
eingestuft. 

Das Fachinformationssystem Klimaanpassung gibt in seiner Themenkarte zur 
Grundwasserneubildung im Zeitraum 1981 – 2010 (Modell WETTREG-2010) ei-
ne Grundwasserneubildung von rund 160 mm/a für die geplante Parkplatzfläche 
an, die als mittel bis hoch einzustufen ist2. Gemäß modellbasierter Prognose zur 
Änderung der Grundwasserneubildung wird diese im Plangebiet auch im Zeit-
raum bis 2040 bei ähnlichen Werten bleiben. 

Oberflächengewässer bestehen im Plangebiet und dessen Umgebung nicht. 

Aufgrund der beschriebenen Verhältnisse wird die Bedeutung des Schutzgutes 
Wasser im Plangebiet als allgemein eingestuft.  

3.4 Schutzgut Pflanzen/Biotoptypen 

Zur Beurteilung möglicher Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen 
und Tiere ist die Einordnung der Lebensraumqualitäten im Planungsraum maß-
geblich. Grundlage für die Bewertung des Bestandes und die voraussichtliche 
Eingriffsschwere ist die Erfassung und Bewertung der im Plangebiet vorhande-
nen, als Lebensraum gegenüber anderen Landschaftsausschnitten abgrenzbaren 
Bereiche (Biotoptypen).  

Die nachfolgende Bestandsbeschreibung basiert auf einer Ortsbegehung am 
28.01.2020. Als Kartier- und Bewertungsgrundlage zur Einordnung der vorgefun-
denen Biotoptypen wird die Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bau-
leitplanung in NRW (LANUV 2008) herangezogen.  

Das Plangebiet stellt sich als von Böschungen eingefasste, gewerbliche Brach-
fläche dar, die inzwischen in Teilen als provisorische Parkplatzfläche genutzt 
wird. Grundlage für die Bewertung im vorliegenden Bauleitplanverfahren ist der 
Zustand vor Aktivierung des Parkplatzes. Im Folgenden werden die im Plangebiet 
vorhandenen Biotoptypen entsprechend der Ordnung des Biotoptypenschlüssels 
kurz beschrieben.  

1.1 Asphaltfläche: Der Einfahrtsbereich ist in bituminöser Weise befestigt (ver-
bliebene Befestigung der Gewerbebrache). 

5.1 Brache: Der überwiegende Flächenanteil des Plangebietes stellt sich als Ge-
werbebrache dar. Der ehemalige Gewerbestandort wurde in 2006 zurückgebaut 
und ist inzwischen in Form eines artenreichen, grünlandartigen Vegetationsbe-
standes überwachsen. Seit Sommer 2018 ist ein großer Teil der Brachfläche als 
provisorischer Parkplatz mit Holzhäckselbelag in Nutzung.  

7.2 Gehölzstreifen: Das Plangebiet ist allseitig von Gehölzstreifen umrandet, die 
mit Ausnahme des südlichen Streifens Bestandteil des Geltungsbereiches sind. 

Der östliche Gehölzstreifen ist Teil eines ein gehölzbewachsenen Böschungsbe-
reiches, der von der Brachfläche aus nach Osten hin auf ca. 3 m Höhenunter-
schied ansteigt. Der Gehölzbewuchs setzt sich vorwiegend aus alten Buchen und 
Eichen mit Stammdurchmessern von 70 – 80 cm, vereinzelt Ahorn und Stech-

 
2 vgl. z.B. AUHAGEN & PARTNER GmbH 1994: Wissenschaftliche Grundlagen der ge-
planten Ausgleichsabgabenverordnung (AAVO). Gutachten i.A. des SenStadtUm Abt. III; 
Berlin 
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palme zusammen. Der Gehölzbestand ist südlicher Ausläufer des im Biotopka-
taster NRW verzeichneten, 198 ha umfassenden und landesweit bedeutsamen 
Gebietes „Sandsteinzug Teutoburger Wald zwischen Brochterbeck und Tecklen-
burg“ (BK-3712-0032), dessen vorrangiges Schutzziel die Erhaltung und Entwick-
lung großer zusammenhängender Waldgebiete ist. 

Der nördliche und westliche Randbereich wird von vorwiegend durch Brombee-
ren bewachsene Böschungsbereiche im Übergang zur anschließenden Land-
schaft geprägt. Die westliche Böschung weist zudem eine mittelalte Eiche im 
südwestlichen Eckbereich und einige standortheimische Strauchgehölze auf.  

  
Gehölzstreifen im Osten des Plangebietes 
(Blick vom Zufahrtsbereich nach Norden) 

nördlicher Teilbereich der Brachfläche 
(Blick nach Norden) 

 

Abb.: Biotoptypen (Abgrenzung entspricht Geltungsbereich des parallel aufzustellenden Be-
bauungsplans) 

Im Süden wird das Plangebiet durch Gehölzaufwuchs begrenzt, der nicht Be-
standteil des Geltungsbereiches ist. Zwischen Geltungsbereich und Gleisanlage 
der Tecklenburger Nordbahn stockt hier ein Birkenaufwuchs mit Brombeeren.  
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Nördlich und westlich an das Plangebiet schließt sich Grünland in Hanglage an, 
das nördlich des Geltungsbereiches als BK-3712-0044 „Magerweide ‚Saatkamp‘ 
südwestlich Tecklenburg“ im Biotopkataster NRW verzeichnet ist.  

Eine Bewertung der vorhandenen Biotoptypen erfolgt nach der Numerischen Be-
wertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW (LANUV 2008). Die Be-
deutung/Empfindlichkeit der vorgefundenen Biotoptypen wird drei- bzw. vierstufig 
in wertlos (Grundwert 0), sehr gering bis gering (Grundwert 1 - 3), allgemein/em-
pfindlich (Grundwert 4 - 6) und hoch (Grundwert 7 - 10) eingeteilt. 

Entsprechend der nachfolgend tabellarisch aufgeführten Bestandsbewertung 
handelt es sich im Plangebiet vorwiegend um Biotoptypen von mittlerer ökologi-
scher Wertigkeit. Von hoher Bedeutung ist der wertgebende Gehölzbestand im 
Osten des Änderungsbereiches.  

Code Biotop-Bezeichnung Grundwert A [WE] 

1.1 Asphaltfläche 0 

5.1 Brache (in Nutzung) 4 

5.1 Brache 4 

7.2 östliche Baumhecke/Gehölzstreifen (Ei,Bu,Ah,Br) 7 

7.2 (5.1) 
Gehölzstreifen (westlicher Böschungsbereich Brache) 
(Br,Ei,sLg) 

5 

7.2 (5.1) Gehölzstreifen (nördlicher Böschungsbereich Brache) (Br) 4 

Insgesamt besteht im Hinblick auf das Schutzgut Pflanze/Biotoptypen eine vor-
wiegend allgemeine Bedeutung des Plangebietes. 

3.5 Schutzgut Tiere 

Beinahe jeder Biotoptyp ist geeignet als Habitat für Tierarten mit den entspre-
chenden Lebensraumansprüchen. Besondere Bedeutung haben hierbei Habi-
tatstrukturen, die sich als Lebensraum für gefährdete Tierarten oder für Arten mit 
differenzierteren Lebensraumansprüchen (sog. planungsrelevante Arten) eignen. 
Bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere ergeben 
sich erhebliche Beeinträchtigungen insbesondere aus dem Verlust solcher Le-
bensräume sowie aus Störungen, die zur Aufgabe von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten führen.  

Eigene Faunistische Erhebungen wurden nicht durchgeführt. Im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung wurden von der Unteren Naturschutzbehörde des Krei-
ses Steinfurt die Artengruppen Vögel und Reptilien als artenschutzrechtlich rele-
vant angemerkt. Im Jahr 2016 wurden für den Umweltbericht zum inzwischen 
eingestellten Bebauungsplanverfahren „Erholungsgebiet Stutenmond“ faunisti-
sche Untersuchungen vorgenommen. Der Geltungsbereich des vorliegenden Än-
derungsverfahrens war hierbei Bestandteil des Untersuchungsraums.  

Im Zuge der avifaunistischen Untersuchungen 2016 wurden insgesamt 14 Vogel-
arten nachgewiesen. Als planungsrelevante Vogelarten wurden der Gartenrot-
schwanz und der Waldkauz als Brutvögel erfasst, als überfliegend wurden Rotmi-
lan, Schwarzspecht und Turmfalke nachgewiesen. Nähere Aussagen zur Bedeu-
tung des vorliegenden FNP-Änderungsbereiches sind den verfügbaren Unterla-
gen zum Bebauungsplan „Erholungsgebiet Stutenmond“ nicht zu entnehmen. 
Aufgrund der vorzufindenden Habitatstrukturen im Geltungsbereich der vorlie-
genden FNP-Änderung ist davon auszugehen, dass das Plangebiet keine essen-
tiellen Habitatfunktionen für die genannten Arten aufweist. Vorkommen von Brut-
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vögeln sind insbesondere im östlichen Gehölzstreifen möglich. Da sich die Flä-
che bereits seit Sommer 2018 in Nutzung als Parkplatz befindet, ist jedoch anzu-
nehmen, dass es sich bei potentiell vorkommenden Brutvögeln schon jetzt nur 
um Arten handelt, die entsprechend störungsunempfindlich sind. Eine Funktion 
als Nahrungshabitat ist aufgrund der Nutzung als Parkplatz eher unwahrschein-
lich bzw. besteht, wenn überhaupt, nur für störungsunempfindliche Arten im Be-
reich der verbliebenen Grünfläche im Norden.  

Reptilien – und hier im Besonderen die aufgrund ihrer Lebensraumansprüche re-
levante Zauneidechse – wurden im Zuge der Untersuchungen 2016 nicht für den 
Bereich des Plangebietes untersucht. Es ist davon auszugehen, dass eine poten-
tielle Eignung des Plangebietes für die Zauneidechse aufgrund der aktuellen 
Nutzungssituation nicht mehr gegeben ist.  

Untersuchungen zur Artengruppe der Fledermäuse ergaben in 2016 das Vor-
kommen von insgesamt zwölf Fledermausarten im gesamten Untersuchungs-
raum zum Bebauungsplan „Erholungsgebiet Stutenmond“. Das Plangebiet dürfte 
hierbei allenfalls nicht essentielle Bedeutung als Jagdraum gehabt haben. Diese 
Funktion besteht zum heutigen Zeitpunkt aufgrund der Nutzungssituation nicht. 
Eine Quartiersfunktion der Altbäume im Osten des Plangebietes (Baumhöhlen) 
ist möglich.  

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der standörtlichen Gegebenheiten im 
Plangebiet keine anspruchsvolleren/störungsempfindlichen Tierarten vorkommen 
und das Plangebiet somit eine eher geringe Bedeutung für das Schutzgut Tiere 
aufweist. 

3.6 Schutzgut Biologische Vielfalt 

Im Jahr 1992 wurde von der Bundesrepublik Deutschland die Biodiversitätskon-
vention unterzeichnet. Zielsetzung dieses internationalen Umweltabkommens ist 
der Schutz der biologischen Vielfalt bei nachhaltiger Nutzung ihrer Bestandteile. 
Die Biodiversität/biologische Vielfalt umfasst hierbei die Aspekte Artenvielfalt, 
Genvielfalt innerhalb der Arten und Lebensraumvielfalt. Die biologische Vielfalt ist 
Basis für vielfältige Leistungen der Natur, die oft auch Existenzgrundlage für 
Mensch und Wirtschaft und somit eine wichtige Grundlage auch für das mensch-
liche Wohlergehen sind. Mit der Einführung der Umweltprüfung durch die BauGB-
Novelle 2004 zählt die biologische Vielfalt zum Schutzgutkatalog der Umweltprü-
fung. 

Das Bundesnaturschutzgesetz formuliert das Ziel einer dauerhaften Sicherung 
der biologischen Vielfalt durch den Erhalt lebensfähiger Populationen wildleben-
der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensstätten sowie die Ermöglichung von 
Wanderbeziehungen zwecks Austausches zwischen den Populationen. Indikato-
ren wie Artenvielfalt, Vorkommen gefährdeter Arten, Vorkommen von Schutzge-
bieten/-objekten und Biotopverbund. Diese Aspekte werden als Grundlage für ei-
ne Beurteilung im Rahmen der Umweltprüfung herangezogen. 

Aufgrund der in Kapitel 3.4 und 3.5 getätigten Aussagen ist davon auszugehen, 
dass nicht von erheblichen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt auszugehen 
ist.  

3.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Die klimatische und lufthygienische Funktionsfähigkeit eines Planungsraumes ist 
vorrangig im Hinblick auf mesoklimatische Bedingungen (Lokal-/Gelände-/Stadt-
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klima) zu beurteilen, welche entscheidend für die Lebensqualität in einem Raum 
sind. Hier kommt Flächen mit günstiger klimatischer und lufthygienischer Wirkung 
(Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebiete und Luftleitbahnen) eine wichtige Be-
deutung zu. Zu betrachten sind auch Auswirkungen des Vorhabens auf das Kli-
ma sowie eine etwaige Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber Folgen des Klima-
wandels. Eine weitere Beurteilungsgrundlage des Schutzgutes Klima/Luft ist die 
aktuelle Luftbelastung mit Schadstoffen. 

Das Plangebiet war mit seinem grünlandartigen Bewuchs als Freiland-Klimatop 
mit kaltluftproduzierender Wirkung einzuordnen, das jedoch inzwischen überprägt 
ist. Eine siedlungsklimatologische Bedeutung für die Ortslage Tecklenburg be-
stand aufgrund der Kleinflächigkeit und der gegebenen Topographie eher nicht. 
Von Vorbelastungen der Luft ist nicht auszugehen. 

3.8 Schutzgut Landschaftsbild 

Neben einer Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes ist die Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Land-
schaft ein zentraler Aspekt des Natur- und Landschaftsschutzes. Eine Erfassung 
und Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt verbal-argumentativ anhand der 
Eigenart des vorhandenen Landschaftsbildes und der Freiheit von Beeinträchti-
gungen. 

Gemäß Landschaftsinformationssystem (LINFOS) NRW liegt das Plangebiet an 
der südlichen Grenze des Landschaftsraumes LR-IV-008 „Eggen- und Kuppen-
landschaft zwischen Tecklenburg und Bad Iburg“. Die Landschaftsraumbeschrei-
bung benennt den Raum als noch in Grundzügen erhaltene Wald- und vielfältige 
Parklandschaft mit einer herausragenden Landschaftsbildqualität. Diese begrün-
det sich mit einem vergleichsweise hohen Waldreichtum, dem abwechslungsrei-
che Relief mit Bergkuppen, Kammlagen, Steil- und Flachhängen, Felsbereichen, 
Quellmulden, Bachtälern, Kleingewässern, Eschlagen und Hohlwegen und der 
Strukturvielfalt. Typisch ist hierbei die enge Verzahnung von naturnahen, weitge-
hend ungestörten Biotopen (Wald, Gewässer) auf der einen und traditionell ex-
tensiv bewirtschafteten Agrarbiotopen auf der anderen Seite. Auch das Land-
schaftsbild der nördlichen Umgebung des Plangebietes stellt sich entsprechend 
dieser allgemeinen Landschaftsraumbeschreibung als strukturreiche Landschaft 
mit Waldbereichen und historischen (Mager)Weiden dar. Das Plangebiet selber 
ist ein ehemaliger Gewerbestandort und aktuell als provisorischer Parkplatz ge-
nutzt. In dieser Eigenschaft hat das Plangebiet eine gewisse landschaftsbildbe-
einträchtigende Wirkung, die allerdings aufgrund der Topographie und der daraus 
resultierenden eher geringen visuellen Wirksamkeit als eher gering einzustufen 
ist.  

Südlich des Geltungsbereiches beginnt der Landschaftsraum LR-IV-006 „Sand-
stein- und Kalkschichtkämme mit südlichem Vorland ("Tecklenburger Osning")“, 
der südlich und westlich der Ortslage Tecklenburg weiträumig den Status Land-
schaftsschutzgebiet aufweist. In der Hauptsache handelt es sich hierbei um das 
Landschaftsschutzgebiet LSG-3711-007 „Huckberg, Teutoburger Wald bis Teck-
lenburg“, dessen östlichster Ausläufer unmittelbar südlich an das Plangebiet 
grenzt.  

Im Hinblick auf das Schutzgut Landschaftsbild besteht für die Umgebung des 
Plangebietes eine hohe Bedeutung. Das Plangebiet selber weicht bereits heute 
von dieser hohen Bedeutung ab. Wertgebend ist hier vor allem der Gehölzstrei-
fen im Osten des geplanten Parkplatzes.  
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3.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Ein Vorkommen weiterer bedeutsamer Kulturgüter (Kulturdenkmäler wie Bau- 
und Bodendenkmäler, historische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbe-
standteile von besonders charakteristischer Eigenart, charakteristische Stadt- 
und Ortsbilder) ist nicht bekannt. Sonstige umweltrelevante Sachgüter von be-
sonderer Bedeutung, deren Erhaltung im Interesse der Allgemeinheit liegt (z. B. 
Gebäude, Brücken, Verkehrswege, ggf. bewegliche Gegenstände sowie sonstige 
funktional oder kulturhistorisch bedeutsame Objekte, die nicht gesetzlich ge-
schützt sind) sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. betroffen.  

3.10 Schutzgut Fläche 

Mit Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie der EU vom 15.05.2014 in deut-
sches Recht wurde über die BauGB-Novelle 2017 das Schutzgut „Fläche“ in den 
Prüfkatalog der Umweltprüfung aufgenommen. Im Vordergrund steht hier der flä-
chensparende Umgang mit Grund und Boden wie bereits in der Bodenschutz-
klausel des § 1a Abs. 2 BauGB vorgesehen. Die andauernde Flächeninan-
spruchnahme durch Ausweitung von Verkehr und Siedlungsnutzungen belastet 
Umwelt und noch verbliebene natürliche Lebensräume. Mit dem 30-ha-Ziel der 
Bundesrepublik Deutschland3 wird ein Maßstab für nachhaltige Entwicklung in 
Stadt und Land durch sparsamen Umgang mit der Ressource Fläche gesetzt, der 
nun auch konkret in der Umweltprüfung zu berücksichtigen ist. Auf diesem Wege 
besteht die Möglichkeit, dem Freiraumschutz durch eine intensivere Beleuchtung 
ein stärkeres Gewicht einzuräumen.  

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Fläche stehen in enger Verquickung mit 
anderen Schutzgütern, insbesondere dem Schutzgut Boden, und werden in den 
jeweiligen Kapiteln behandelt. 

Hinsichtlich des Aspektes Flächenverbrauchs handelt es sich bei der vorliegen-
den Planung zwar aus aktueller Sicht um eine Inanspruchnahme von Freiraum, 
die aber auch die Wiedernutzung eines ehemaligen Gewerbestandortes darstellt.  

4. Überschlägige Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Auf Grundlage der vorgenannten Bestanderfassung und -bewertung und der 
möglichen Wirkfaktoren der Planung erfolgt eine überschlägige Prognose der 
bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen durch Umsetzung der Pla-
nung. 

4.1 Zu erwartende erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen bei Nichtdurch-
führung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung (und ohne die aktuelle Nutzung als provisori-
scher Parkplatz) wäre vom Fortbestand der Brachfläche eines ehemaligen Ge-

 
3 Nationale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung: In der im Jahr 2002 verab-
schiedeten nationalen Nachhaltigkeitsstrategie „Perspektiven für Deutschland“ schrieb 
die Bundesregierung zum Jahr 2020 das Ziel fest, den Flächenverbrauch in der BRD auf 
30 ha/Tag zu senken. Mit der Neuauflage der Nachhaltigkeitsstrategie von 2016 formu-
liert die „Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie“ die Zielerreichung von weniger als 30 ha/Tag 
bis zum Jahr 2030. Der durchschnittliche tägliche Flächenverbrauch lag im Vier-
Jahresmittel (bei insgesamt rückläufiger Tendenz seit 2004) bei 62 ha zwischen 2013 und 
2016 (Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-
oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#textpart-2, Abruf: 03/2019) 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#textpart-2
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/siedlungs-verkehrsflaeche#textpart-2
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werbestandortes auszugehen. Die Fläche würde vermutlich extensiv gepflegt und 
hätte das Potenzial zur Entwicklung eines artenreichen Grünlandstandortes.  

Artenschutzrechtliche Konflikte wären bei Nichtdurchführung der Planung nicht 
zu erwarten. 

4.2 Betrachtung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Der festzusetzende Parkplatz muss eine räumliche Nähe zur Klinik besitzen. Da-
her kann der Untersuchungsraum sich auch nur auf die unmittelbare Umgebung 
des Klinikgeländes beziehen und nicht gesamtstädtisch betrachtet werden. Auf-
grund der besonderen Lage Tecklenburgs und seiner Topografie sind Alternativ-
standorte weder in unmittelbarer Nähe der Klinik noch innerhalb der Ortslage 
vorhanden. 

Aufgrund der naturbedingten Zwangspunkte erscheint eine vormals bereits als 
Gewerbefläche genutzte Fläche daher die beste Alternative für die angedachte 
Nutzung. Andere Freiflächen kommen aufgrund höherer naturräumlicher Wertig-
keiten noch weniger in Betracht bzw. liegen diese in bereits geschützten Land-
schaftsräumen (z. B. LSG-Bereiche). 

4.3 Zu erwartende erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen bei Durchfüh-
rung der Planung und Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung und 
zum Ausgleich von Umweltbeeinträchtigungen 

Entsprechend der Vorgaben der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c) Nr. 2 
BauGB enthält der Umweltbericht eine Beschreibung und Bewertung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 7 a bis i. Die Beschreibung der Umweltauswirkungen soll sich auf die 
direkten und etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen (d. h. mit den Auswir-
kungen benachbarter Vorhaben zusammenwirkenden), grenzüberschreitenden, 
kurzfristigen, mittelfristigen, und langfristigen, ständigen und vorübergehenden 
sowie positiven und negativen Auswirkungen der geplanten Vorhaben erstre-
cken. Überdies sind die Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 i BauGB dahin-
gehend zu betrachten, inwieweit das oder die Vorhaben des Bauleitplanverfah-
rens schwere Unfälle oder Katastrophen mit entsprechenden Auswirkungen auf 
die übrigen Belange des Umweltschutzes auslösen können. 

Bei Umsetzung der Planung kommt es zu einer Umnutzung der betroffenen Flä-
che, die einen Eingriff in Natur und Landschaft bedeutet. Gemäß der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung sind durch ein Bauleitplanverfahren entstehende, 
voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen, Land-
schaft, biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete) vorrangig zu vermeiden bzw. 
nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Er-
satzmaßnahmen4 zu kompensieren. Dem Flächennutzungsplan kommt hierbei 
die Aufgabe der vorbereitenden Bauleitplanung vor. Vorrangige Bedeutung hat 
hier die Möglichkeit der Vermeidung von Umweltauswirkungen durch frühzeitige 
Steuerung der städtebaulichen Entwicklung. 

 
4 Gemäß § 200a BauGB umfassen in der Bauleitplanung Darstellungen für Flächen zum 
Ausgleich und Festsetzungen für Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des 
§ 1a Abs. 3 BauGB auch Ersatzmaßnahmen. 



Stadt Tecklenburg 46. Flächennutzungsplanänderung 

 N:\Projekte\9304 TE Fuest Familienstiftung\011 BP Parkplatz am Bahnhof\04 öffentl Ausleg\03 Texte\04-FNP46-
BEG-b.docx 

15 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigun-
gen entsprechend der Eingriffsregelung sind gemäß § 1a BauGB in der Abwä-
gung zu berücksichtigen, ebenso die Belange des Menschen und seiner Ge-
sundheit und Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter.  

Planung/Wirkfaktoren/Auswirkungen: Wirkfaktoren sind Bestandteile der Pla-
nung, die geeignet sind, Veränderungen/Wirkungen in Bezug auf die Schutzgüter 
der Umweltprüfung auszulösen. Geplant ist die Inanspruchnahme einer Gewer-
bebrache für die Einrichtung einer dauerhaften Parkplatzfläche. Wesentliche 
mögliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen ergeben sich durch: 

− Baustellenbetrieb mit baubedingten Auswirkungen durch Emissionen und 
Flächeninanspruchnahmen/Beseitigung bestehender Biotope und Lebens-
räume, 

− Anlage von Verkehrs- und Stellplatzflächen mit der entsprechenden Boden-
versiegelung von Grundflächen, 

− betriebsbedingte Auswirkungen durch Emissionen (Schall, Licht, Abgas). 

Eine detaillierte Darstellung erfolgt im Umweltbericht zur konkreten Bebauungs-
planung. 

Vermeidung/Verringerung von Umweltauswirkungen: Hinsichtlich der Vermei-
dung oder Verringerung von Umweltauswirkungen ist auf der vorliegenden Pla-
nungsebene vorrangig auf möglichst geringe Versiegelung/Wasserdurch-
lässigkeit der Stellplatzbefestigung und eine angemessene Einbindung der Flä-
che in die Landschaft hinzuweisen. Eine landschaftliche Einbindung der Fläche 
wird mittels Darstellung der randlichen Grünflächen bereits mit vorliegender Flä-
chennutzungsplanänderung vorbereitet. Vorgaben zur Parkplatzbefestigung sind 
Bestandteil der parallelen Bebauungsplanaufstellung. 

Bezüglich der Schutzgüter der Umweltprüfung sind überschlägig und unter Be-
rücksichtigung der genannten Vermeidungs-/Verringerungsmaßnahmen folgende 
nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten: 

− geringe bis keine Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch; beeinträchtigen-
de Immissionen in der südlich gelegenen Wohnsiedlung sind, auch aufgrund 
der Eingrünung nach Süden, unwahrscheinlich 

− geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch Verlust von anthropo-
gen überprägtem, aktuell entsiegeltem Boden und seiner Bodenfunktionen 
durch Versiegelung 

− geringe Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch geringfügige Verrin-
gerung der Grundwasserneubildung aufgrund von Versiegelungsmaßnahmen 

− geringe Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere/biologische 
Vielfalt durch Überbauung der bereits als provisorischer Parkplatz genutzten 
Brachfläche; auf nachgeordneter Ebene der Bebauungsplanung ist der Erhalt 
der wertgebenden Gehölzstrukturen im Geltungsbereich vorgesehen, ferner 
sollen alle übrigen Randbereiche der geplanten Parkplatzfläche eingegrünt 
sowie die Stellplatzfläche mit Bäumen bepflanzt werden 
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− ggf. geringe Mehrbelastung der Luft durch zusätzlichen Verkehr; mikroklima-
tisch sind unter Berücksichtigung einer Ein- und Begrünung der Parkplatzflä-
che keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten 

− geringe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Versiegelung und zu-
nehmendem Verkehrsbetrieb/parkende Autos; Vermeidung durch Eingrü-
nung. 

Wechselwirkungen: Zwischen den Schutzgütern der Umweltprüfung bestehen 
zahlreiche mögliche Schnittstellen und gegenseitige Beeinflussungen. Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgütern sind insbesondere an den Schnittstellen 
Boden – Grundwasser durch die Planung berührt. Über die o. a. Umweltauswir-
kungen hinaus ist eine negative Verstärkung oder Kumulation von Umweltaus-
wirkungen durch Beeinflussung von Wechselwirkungen nicht zu erwarten. 

Artenschutz: Seit Einführung der Bestimmungen zum besonderen Artenschutz 
gemäß Bundesnaturschutzrecht ist die Beachtung des besonderen Artenschut-
zes nach den §§ 44 und 45 BNatSchG Voraussetzung für die naturschutzrechtli-
che Zulassung eines Vorhabens. Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG ist für nach den 
Vorschriften des BauGB zulässige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG (Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, Vorhaben 
während der Aufstellung eines Bebauungsplans, Vorhaben im Innenbereich) die 
Betroffenheit streng geschützter Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie und euro-
päischer Vogelarten zu prüfen. Aufgabe auf Ebene der Flächennutzungsplanung 
ist es, eine grundsätzliche Machbarkeit der geplanten Flächennutzungen aus 
Sicht des Artenschutzes zu prüfen. Es ist zu ermitteln, ob durch eine Umsetzung 
der Planung gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände (Zugriffsverbote 
gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) verstoßen wird und ggf. natur-
schutzfachliche Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 BNatSchG festzustellen 
sind. Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote im Zusammenhang 
mit dem Vorhaben ist Folgendes festzustellen: 

− Tötungs- und Verletzungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist 
verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten des Anhangs IV FFH-
Richtlinie und der europäischen Vogelarten zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Ein Verstoß liegt 
nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tö-
tungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant 
erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich aner-

kannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Die Brachfläche ist be-
reits als provisorischer Parkplatz genutzt, Tötungen durch Baufeldräumun-
gen sind demnach nicht zu erwarten. Eine Gehölzbeseitigung und das damit 
verbundene Risiko der Tötung gehölzbewohnender Tierarten erfolgen bei 
Umsetzung der Planung nicht. Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot ist 
nicht zu befürchten. 

− Störungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist untersagt, wild le-
bende Tiere der streng geschützten Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich aufgrund der 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Hier-
zu zählen auch Scheuchwirkungen durch Silhouttenwirkungen neuer Gebäude. 
Aufgrund des bereits bestehenden Parkbetriebs im Plangebiet ist davon 
auszugehen, dass im Falle von Vogelbruten keine störungsempfindlichen Ar-
ten betroffen sind und dass ein Ausweichen auf andere Brutplätze möglich 
ist. Mögliche Störwirkungen auf Fledermäuse durch nächtliche Beleuchtung 
können durch die verbindliche Vorgabe für eine fledermausfreundliche Be-
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leuchtung gemindert werden. Ein Verstoß gegen das Störungsverbot ist 
dann nicht zu befürchten. 

− Schädigungsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Verboten ist die Ent-
nahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
wild lebenden Tiere der streng geschützten Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie 
und der europäischen Vogelarten (Nr. 3) sowie wild lebender Pflanzen des Anhangs 
IV FFH-Richtlinie (Nr. 4). Ein Verstoß gegen das Schädigungsverbot liegt nicht vor, 
wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Nahrungs- und Jagdbereiche sowie Flugrouten und Wanderkorridore unterlie-
gen dem Wortlaut des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nach nicht dem Schädigungs-
verbot. Ein Verstoß liegt aber dann vor, wenn durch Betroffenheit dieser Funktionen 
auch die Funktion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte vollständig entfällt. Ent-
sprechende Teillebensräume sind dann sogenannte essentielle Habitatelemente/-
bestandteile. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine Aufgabe von Brutplätzen durch die 

Verschlechterung des Nahrungsangebotes verursacht wird. Durch Festsetzung 
der bereits genutzten Parkplatzfläche ist nicht vom Verlust einer Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte oder eines sonstigen essentiellen Habitatbestandteils 
für planungsrelevante Arten auszugehen. Alle Gehölze im Plangebiet sollen 
gemäß paralleler Bebauungsplanung erhalten bleiben. Ein Verstoß gegen 
das Schädigungsverbot ist nicht zu befürchten. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und das Eintreten artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände sind nicht zu erwarten. 

Störfallrisiken: Im Zuge raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen sind die-
se gemäß § 50 Satz 1 BImSchG so zu verorten, dass betriebs- oder unfallbeding-
te schädliche Umwelteinwirkungen auf wichtige Gebiete für die Funktionen Woh-
nen, öffentliche Nutzung (Gebiete/Gebäude), Verkehr, Freizeitnutzung und Na-
turschutz soweit wie möglich vermieden werden. Unbeschadet dieser Vermei-
dungsvorgabe sind gemäß Anlage 1 zum BauGB Auswirkungen zu beschreiben, 
die durch die Anfälligkeit der geplanten Vorhaben für schwere Unfälle oder Kata-
strophen zu erwarten sind. In Bezug auf die vorliegende Planung sind keine Hin-
weise zur Anfälligkeit zulässiger Vorhaben für Unfälle und Katastrophen bekannt.  

Kompensationsbedarf: Die Änderung der Darstellung von Gewerbefläche zu Ver-
kehrsfläche weicht von den realen Nutzungsänderungen ab, da de facto eine 
zwischenzeitlich begrünte und aktuell bereits als provisorischer Parkplatz genutz-
te Brachfläche in Anspruch genommen wird. Konkrete Kompensationsberech-
nungen und die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen werden im Zuge der 
46. Flächennutzungsplan-Änderung nicht durchgeführt. Für eine konkrete bauli-
che Umsetzung der Planung erfolgt die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Dort 
erfolgt die detaillierte Ermittlung und Festlegung des Kompensationsbedarfes und 
erforderlicher Maßnahmen.  

Fazit: In Anbetracht der o. g. Umweltfolgenabschätzung sind durch die Planung 
keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter der Umweltprüfung zu er-
warten. Unter der Voraussetzung, dass Vermeidungs/Minderungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen im verbindlichen Bauleitplanverfahren hinreichend berück-
sichtigt werden, bestehen jedoch aus umweltfachlicher Sicht keine Gründe zur 
Versagung des Vorhabens. 
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5. Zusätzliche Angaben 

5.1 Hinweise zur Methodik und zu Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 
der Angaben 

Der Umweltbericht wurde auf Grundlage eigener Ortsbegehungen und der Aus-
wertung vorhandener Daten sowie unter Anwendung verschiedener Arbeitshilfen 
erstellt. Es bestanden keine nennenswerten Schwierigkeiten bei der Erstellung 
des vorliegenden Umweltberichtes. 

5.2 Referenzliste der verwendeten Quellen 

Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW (LANUV 2008) 

Regionalplan Regierungsbezirk Münster: http://www.bezreg-
muenster.de/de/regionalplanung/regionalplan/index.html 

TIM-Online: https://www.tim-online.nrw.de/tim-online/initParams.do?role=default 

Digitale Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1 : 50.000: 
http://www.wms.nrw.de/gd/bk050?VERSION=1.3.0&amp;SERVICE=WMS&amp;REQUEST=GetCa
pabilities 

Landschaftsinformationssammlung des LANUV (LINFOS): 
https://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos?VERSION=1.1.1 

Digitale hydrogeologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1 : 100.000: 
http://www.wms.nrw.de/gd/hk100?VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities 

Hydrogeologische Karte 1 : 100 000: https://www.wms.nrw.de/gd/hk100? 

Fachinformationssystem Klimaanpassung, Themenkarte Grundwasserneubildung 1981 – 2010: 
http://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/  

REPP. A. & W. DICKHAUT (2017): „Fläche“ als komplexer Umweltfaktor in der Strategischen 
Umweltprüfung? Begriffliche Komponenten , gegenwärtige Bewertungspraxis und Optionen einer 
Ausgestaltung als Schutzgut. In: UVP-report 31 (2): 136-144 

(Abruf Internetquellen: 01/2020) 

5.3 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Mit Hilfe des Monitoring sollen unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkun-
gen frühzeitig erkannt und abgewendet werden. Verantwortlich hierfür ist gemäß 
§ 4c BauGB die Gemeinde. 

Da auf Grundlage der Darstellungen im Flächennutzungsplan noch keine konkre-
ten Details zur künftigen Nutzung des Änderungsbereiches vorliegen, erfolgt eine 
Festlegung konkreter Monitoring-Maßnahmen erst auf Ebene der verbindlichen 
Bebauungsplanung. Als allgemeine Aspekte des Monitorings sind zu nennen: 

− Überwachung der Einhaltung von Maßnahmen zur Vermeidung/Verringerung 
erheblicher Umweltauswirkungen im Zuge der baulichen Erschließung, 

− Überwachung der Umsetzung und Funktion von Grünord-
nungs-/Ausgleichsmaßnahmen. 

http://www.bezreg-muenster.de/de/regionalplanung/regionalplan/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/regionalplanung/regionalplan/index.html
https://www.tim-online.nrw.de/tim-online/initParams.do?role=default
http://www.wms.nrw.de/gd/bk050?VERSION=1.3.0&amp;SERVICE=WMS&amp;REQUEST=GetCapabilities
http://www.wms.nrw.de/gd/bk050?VERSION=1.3.0&amp;SERVICE=WMS&amp;REQUEST=GetCapabilities
https://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos?VERSION=1.1.1
http://www.wms.nrw.de/gd/hk100?VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
https://www.wms.nrw.de/gd/hk100
http://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/%20?feld=Wasserwirtschaft%20und%20Hochwasserschutz&param=Grundwasserneubildung
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6. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Klinik Tecklenburger Land benötigt zusätzliche Stellplätze. Zum Zwecke der 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit eines Stellplatzes auf einer Brachfläche na-
he des Klinikgeländes wird ein Bebauungsplan aufgestellt, der die parallele Än-
derung des Flächennutzungplanes erfordert. 

Der Änderungsbereich befindet sich südwestlich der Ortslage Tecklenburg ca. 
80 – 90 m nördlich der Bahnhofstraße.  

Wesentliche umweltrelevante Wirkfaktoren des Vorhabens sind: 

baubedingt 

− temporäre Geräusch- und Staubentwicklungen,  

− Verunreinigung von Boden und Luft durch Schadstoffemissionen, 

− Flächeninanspruchnahmen durch Baufeldfreimachung mit entsprechender Beeinträchtigung 
des Bodengefüges (Verdichtung, Veränderung) und Verlust der vorhandenen Biotoptypen 
auf der künftigen Parkplatzfläche (bereits größtenteils in provisorischer Nutzung als Park-
platz) 

anlagebedingt 

− dauerhafte Flächenbeanspruchung und -versiegelung durch eine Parkplatzfläche 
mit entsprechendem Biotopverlust/-degeneration und Lebensraumverlust und Ver-
änderung der Standortverhältnisse in Bezug auf Boden, Wasserhaushalt und Lo-
kalklima 

betriebsbedingt 

− erhöhtes Verkehrsaufkommen im Plangebiet mit vermehrten Abgas- Lärm- und 
Lichtemissionen mit entsprechenden Störwirkungen 

− nächtliche Beleuchtung mit Störwirkungen durch Lichtemissionen. 

Die Wertigkeiten der Schutzgüter der Umweltprüfung und die Prognose der we-
sentlichen voraussichtlichen Umweltauswirkungen sind wie folgt einzustufen: 

Schutzgut Bestand/Bewertung Schutzgut 

Mensch Wohnumfeldfunktion aufgrund südlich gelegener Siedlung; allgemei-
ne Funktion 

Boden keine natürlichen Bodenverhältnisse, da ehemaliger Gewerbestand-
ort; Standort ist altlastensaniert; geringe Bedeutung 

Wasser Oberflächengewässer: n.v. 

Grundwasser (Angaben laut Geoinformation NRW): günstiges 
Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung, mittlere bis hohe 
Grundwasserneubildung, keine Schutzgebiete; allgemeine Bedeu-
tung 

Pflanzen/ Bio-
toptypen 

Brachfläche; vorwiegender Flächenanteil: gehölzfreie Brachfläche mit 
magerrasenartigem Bewuchs (aktuell größtenteils in Nutzung als 
provisorischer Parkplatz); Randbereiche teilweise gehölzbewachsen; 
vorwiegend allgemeine Bedeutung, wertgebender Bestandteil des 
Plangebietes: alter Gehölzbestand im Osten des Plangebietes 
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Schutzgut Bestand/Bewertung Schutzgut 

Tiere/  
Artenschutz/ 
Biologische 
Vielfalt 

es wurden keine eigenen Erfassungen durchgeführt; Abschätzung 
aufgrund örtlicher Erfassungen aus 2016 zum (inzwischen abgebro-
chenen) Bebauungsplanverfahren „Erholungsgebiet Stutenmond“; 
aufgrund der bereits bestehenden, provisorischen Nutzung der Flä-
che als Parkplatz wird hinsichtlich der Artengruppe Vögel von einer 
Nutzung nur durch störungsunempfindliche Arten ausgegangen; ein 
Vorkommen der relevanten Zauneidechse ist unwahrscheinlich; kein 
essentieller Lebensraum, geringe Bedeutung 

Klima/Luft Brachfläche bereits in Nutzung als provisorischer Parkplatz; allge-
meine Bedeutung 

Landschafts-/ 
Ortsbild 

Landschaftsbild der nördlichen Umgebung des Plangebietes stellt 
sich als strukturreiche Landschaft mit Waldbereichen und histori-
schen (Mager)Weiden dar; unmittelbar südlich angrenzend Land-
schaftsschutzgebiet; Plangebiet selber fügte sich vor der provisori-
schen Parkplatznutzung als Brache mit allgemeiner Bedeutung der 
Fläche in die Landschaft ein  

Kultur- und 
Sachgüter 

- 

Fläche Inanspruchnahme von Freiraum, die aber auch die Wiedernutzung 
eines ehemaligen Gewerbestandortes darstellt 

Erhebliche Auswirkungen sind bei Umsetzung der Planung nicht zu erwarten. Als 
Vermeidungsmaßnahme bereitet die vorliegende Flächennutzungsplanänderung 
mit Darstellung randlicher Grünflächen bereits eine landschaftliche Einbindung 
vor. Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Erfordernisse des BNatSchG ist an-
zunehmen, dass aufgrund der bereits bestehenden Flächennutzung zusätzliche 
erhebliche Auswirkungen ebenso wie das Eintreten artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände nicht zu erwarten sind. 

Eine Bilanzierung im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird im 
Parallelverfahren zum Bebauungsplan vorgenommen. Dort erfolgt auch eine 
konkrete Festlegung der externen Kompensation. Unter dieser Voraussetzung 
wird davon ausgegangen, dass aus ökologischer Sicht keine Gründe zur Versa-
gung des Vorhabens bestehen.  
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III. Verfahrensvermerk 

Der Entwurf der 46. Flächennutzungsplanänderung hat mit der Entwurfsbegrün-
dung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………. bis ……………. öffent-
lich ausgelegen. Das Ergebnis der Abwägung eingegangener Anregungen und 
Bedenken ist in den Entwurf der Flächennutzungsplanänderung bzw. die Ent-
wurfsbegründung eingeflossen. 

Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Stadt Tecklenburg 
in seiner Sitzung am ……………. die 46. Flächennutzungsplanänderung sowie 
die Begründung festgestellt. 

 

Stadt Tecklenburg, den ………….. 

Der Bürgermeister  

 

.................................. 
        (Stefan Streit) 

 

 

 

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 

 

Osnabrück, den 31.01.2020 
Lh/Mi/Su-9304.011 
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(Der Bearbeiter) 

 

 


